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1. Administrative Rechtsnachteile (mit repressivem Charakter) 

– Begriff: Verbot oder Beschränkung einer Tätigkeit, wenn diese pflichtwidrig ausgeübt 
wurde (Konnexität zwischen Sanktion, Tätigkeit und verletzten Pflichten) 

– Beispiele 
 Entzug von Bewilligungen oder Konzessionen wegen Pflichtverletzung (obwohl 

die Voraussetzungen für die Verfügung gegeben wären; z.B. Führerausweisent-
zug zu Warnzwecken) 

 Verweigerung, Kürzung oder Rückforderung von Subventionen wegen Nicht- 
bzw. Schlechterfüllung von (subventionierten) Aufgaben oder Zweckentfrem-
dung des subventionierten Objekts (z.B. Verweigerung von Direktzahlungen an 
Landwirte wegen Verletzung von Tierschutzvorschriften) 

 Anordnung von Verboten (z.B. Berufsausübungsverbot gemäss Art. 33 
FINMAG) 

 Feststellung von Rechtsverletzungen mit Publikation der Feststellungsverfügung 
(Art. 34 FINMAG) 

 Einziehung von Umsätzen oder Gewinnen, die aus der Tätigkeit resultieren, die 
pflichtwidrig ausgeübt wurde (z.B. Art. 49a KG, Art. 90 RTVG, Art. 51 SBG) 

 Belastung mit einem Geldbetrag (z.B. Art. 122a ff. E-AUG: „Carrier-Sanctions“) – 
handelt es sich nicht um eine Verwaltungsstrafe (fehlende Konnexität)? 

BBl 2013 2605: 
„Art. 122a (neu)  Sorgfaltspflichtverletzungen durch Luftverkehrsunternehmen 
1 Luftverkehrsunternehmen, die ihre Sorgfaltspflicht nach Artikel 92 Absatz 1 verlet-
zen, können mit 4000 Franken pro beförderte Person, die nicht über die erforderlichen 
Reisedokumente, Visa oder Aufenthaltstitel verfügt, belastet werden. In schweren Fäl-
len beträgt die Belastung 16 000 Franken pro Person. 
2 Eine Verletzung der Sorgfaltspflicht wird vermutet, wenn Luftverkehrsunternehmen 
Personen befördern, die nicht über die für die Einreise in den Schengen-Raum oder 
für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen erforderlichen 
Reisedokumente, Visa oder Aufenthaltstitel verfügen und denen die Einreise verwei-
gert wird. 
(…)“ 
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